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(54) Kochfeldvorrichtung

(57) Die Erfindung geht aus von einer Kochfeldvor-
richtung mit wenigstens einer Kochzone (10, 12, 14, 16)
und mit zumindest einer der Kochzone (10, 12, 14, 16)
zugeordneten Heizeinheit (11) und zumindest zwei der
Kochzone (10, 12, 14, 16) zugeordneten Temperatur-
sensoren (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69).

Um eine Temperaturbestimmung zu verbessern und

eine Bauteilersparnis zu ermöglichen, wird vorgeschla-
gen, dass jeder der Kochzone (10, 12, 14, 16) zugeord-
nete Temperatursensor (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) einen Ab-
stand zu einem Mittelpunkt (20, 21, 22, 23) der Kochzone
(10, 12, 14, 16) aufweist, der zumindest so groß ist wie
ein Minimalradius (40, 41, 42, 43), der wenigstens 10%
des Radius (13) der der Kochzone (10, 12, 14, 16) zu-
geordneten Heizeinheit (11) entspricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Kochfeldvor-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 198 20 108 C2 ist ein Kochfeld mit
einer Kochzone bekannt, die vier Temperatursensoren
zu einer Bestimmung einer Kochfeldtemperatur aufweist,
wobei einer der Temperatursensoren in einem Mittel-
punkt und die anderen Temperatursensoren in einem
Randbereich der Kochzone angeordnet sind.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit ver-
besserter Temperaturbestimmung und ermöglichter
Bauteilersparnis bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfin-
dungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs
1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Wei-
terbildungen der Erfindung den Unteransprüchen ent-
nommen werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einer Kochfeldvor-
richtung mit wenigstens einer Kochzone und mit zumin-
dest einer der Kochzone zugeordneten Heizeinheit und
zumindest zwei, vorzugsweise zumindest drei, der Koch-
zone zugeordneten Temperatursensoren.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass jeder der Kochzo-
ne zugeordnete Temperatursensor einen Abstand zu ei-
nem Mittelpunkt der Kochzone aufweist, der zumindest
so groß ist wie ein Minimalradius, der wenigstens 10 %,
insbesondere wenigstens 20 % und vorzugsweise we-
nigstens 25% des Radius der der Kochzone zugeordne-
ten Heizeinheit entspricht. Unter einer "Kochzone" soll
eine begrenzte Fläche, insbesondere ein Bereich einer
Kochfeldplatte, verstanden werden, auf den vorzugswei-
se ein Gargeschirr zu einer Erwärmung und/oder Erhit-
zung aufgestellt werden kann. Vorzugsweise ist die Be-
grenzung der Fläche für einen Bediener sichtbar ausge-
führt, was zumindest dazu dient, einem Bediener eine
maximale Geschirrgröße anzuzeigen, die mit der zuge-
ordneten Heizeinheit sinnvoll beheizt werden kann. Un-
ter einer der Kochzone zugeordneten "Heizeinheit" soll
insbesondere eine Einheit verstanden werden, die dazu
vorgesehen ist, ein auf der Kochzone aufgestelltes Gar-
geschirr zu erwärmen und/oder zu erhitzen. Eine Heiz-
einheit weist dabei zumindest ein Heizelement auf. Ein
Heizelement kann insbesondere als Induktionsheizele-
ment, Strahlungsheizelement und/oder Widerstandshei-
zelement ausgebildet sein. Unter einem "Temperatur-
sensor" soll insbesondere ein Sensor verstanden wer-
den, der zumindest eine, von einer Messeinheit messba-
re, temperaturabhängige Kenngröße aufweist, deren
Wert in einem Temperaturbereich von vorzugsweise 0
°C bis 250 °C eineindeutig einer Temperatur zugeordnet
werden kann. Vorzugsweise handelt es sich bei der
Kenngröße um einen elektrischen Widerstand vorzugs-
weise eines NTC-Widerstands. Ein NTC-Widerstand ist
dabei zumindest teilweise von zumindest einem Material,
vorzugsweise einem halbleitenden Material, mit negati-
ven elektrischen Temperaturkoeffizienten gebildet und
weist bei niedrigen Temperaturen einen höheren Wider-

stand auf, als bei hohen Temperaturen. Insbesondere
sind die Temperatursensoren an einer Unterseite der
Kochfeldplatte vorzugsweise unterhalb der Kochzone
angeordnet. Grundsätzlich sind jedoch auch Anordnun-
gen außerhalb der Kochzone, insbesondere zwischen
zwei Kochzonen, denkbar. Vorzugsweise sind die Tem-
peratursensoren zu einer Bestimmung einer Garge-
schirrtemperatur vorgesehen. Unter einem "Abstand" ei-
nes Temperatursensors zum Mittelpunkt der Kochzone
soll insbesondere ein Minimum der Abstände aller Punk-
te des Temperatursensors zum Mittelpunkt verstanden
werden. Unter einem "Mittelpunkt" der Kochzone soll ins-
besondere der Punkt der Kochzone verstanden werden,
dessen mittlerer quadratischer Abstand zu jedem Punkt
der Begrenzung der Kochzone minimal ist. Vorzugswei-
se handelt es sich bei dem Mittelpunkt der Kochzone um
einen Punkt, der von einer Geraden geschnitten wird, die
senkrecht auf der Fläche der Kochzone steht und den
Mittelpunkt der Heizeinheit schneidet. Unter einem "Mit-
telpunkt" bzw. einem "Radius" der Heizeinheit soll ins-
besondere ein Mittelpunkt bzw. ein Radius eines klein-
sten Kreises, der insbesondere parallel zu einer Ober-
fläche der Kochzone orientiert ist, verstanden werden,
der die Heizeinheit komplett umschließt. Gargeschirrbö-
den weisen zumeist eine Wölbung auf, was dazu führt,
dass in einem Randbereich des Gargeschirrbodens ein
besserer Wärmekontakt mit der Kochfeldplatte besteht
als im Zentrum des Gargeschirrbodens. Durch Anbrin-
gung der Temperatursensoren in einem Bereich, in dem
ein guter Wärmekontakt besteht, kann insbesondere ei-
ne verbesserte Temperaturbestimmung des Garge-
schirrs erreicht werden. Im Vergleich zu einer Ausfüh-
rung mit in der Mitte angeordneten Temperatursensoren
sind insbesondere bauteilsparende Ausführungen mög-
lich.
[0006] Vorzugsweise weisen die zumindest zwei, vor-
zugsweise zumindest drei, Temperatursensoren zumin-
dest zwei, vorzugsweise zumindest drei, unterschiedli-
che Abstände zum Mittelpunkt der Kochzone auf. Insbe-
sondere weisen beliebige zwei benachbarte Folgeglie-
der einer geordneten Folge der unterschiedlichen Ab-
stände der zumindest zwei, vorzugsweise zumindest
drei, Temperatursensoren zum Mittelpunkt eine Diffe-
renz auf, die maximal 20 mm, insbesondere maximal 15
mm und vorzugsweise maximal 12 mm beträgt. Insbe-
sondere sind die Abstände zwischen benachbarten Fol-
gegliedern gleich groß. Vorzugsweise weist zumindest
ein Temperatursensor einen Abstand zum Mittelpunkt
der Kochzone auf, der in einem Bereich vom Minimalra-
dius bis zu einem Radius liegt, der 2 cm größer ist als
der Minimalradius. Vorzugsweise ist zumindest ein Tem-
peratursensor in einem Abstand von weniger als 2 cm
zur Kochzonenbegrenzung angeordnet. Insbesondere
"unterscheiden" sich zwei Abstände dann, wenn sie eine
Differenz aufweisen, die größer ist als 2 mm, insbeson-
dere größer ist als 5 mm und vorteilhaft größer ist als 8
mm. Es wird insbesondere eine hohe Flexibilität hinsicht-
lich einer Größe eines verwendeten Gargeschirrs er-
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reicht. Insbesondere kann so erreicht werden, dass es
für jedes Gargeschirr einen Sensor gibt, der in der Nähe
des Randes des Gargeschirrs unter diesem angeordnet
ist.
[0007] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass die Heizeinheit als Induktions-
heizeinheit mit zumindest einem Induktionsheizelement
ausgebildet ist. Das Induktionsheizelement ist vorzugs-
weise als elektrische Spule ausgebildet, die in einem Be-
trieb der Heizeinheit ein magnetisches Wechselfeld er-
zeugt. Das magnetische Wechselfeld überträgt durch ei-
ne Erzeugung von Wirbelströmen und/oder Ummagne-
tisierungsprozesse im metallischen, vorzugsweise ferro-
magnetischen Boden eines Gargeschirrs Energie, die im
Boden des Gargeschirrs in Wärme umgesetzt wird. Vor-
zugsweise ist die Induktionsheizeinheit von einer lei-
stungsgeregelten Stromversorgungseinheit versorg.
Vorzugsweise weist die Stromversorgungseinheit eine
Strombegrenzungseinheit auf, die eine Schädigung der
Kochfeldvorrichtung vermeidet. Es kann insbesondere
eine lange Haltbarkeit der Temperatursensoren erreicht
werden, da in einem Induktionskochfeld eine direkte
Wärmebelastung durch die Heizeinheit vermieden wird.
[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Minimal-
radius zumindest so groß ist wie 50 % des Radius eines
kleinsten mit der Induktionsheizeinheit benutzbaren Gar-
geschirrs. Insbesondere ist der Minimalradius 2 cm klei-
ner als der Radius des kleinsten mit der Induktionsheiz-
einheit benutzbaren Gargeschirrs. Unter einem Radius
des Gargeschirrs soll insbesondere ein Radius des Krei-
ses verstanden werden, der den gleichen Flächeninhalt
aufweist wie der Boden des Gargeschirrs. Ein Garge-
schirr ist dann mit der Induktionsheizeinheit "benutzbar",
wenn es einen so großen magnetischen Kopplungsfaktor
aufweist, dass für eine von einem Bediener einstellbare
Heizleistung, die größer ist als 50%, insbesondere grö-
ßer ist als 70% und vorzugsweise größer ist als 90%
einer maximalen von einem Bediener einstellbaren Heiz-
leistung, eine Strombegrenzung durch die Strombegren-
zungseinheit unnötig ist. Ein "magnetischer Kopplungs-
faktor" ist eine Kenngröße des verwendeten Garge-
schirrs, die gemeinsam mit einem die Induktionsheizein-
heit durchfließenden Strom eine in das Gargeschirr über-
tragene Heizleistung beschreibt und insbesondere von
der Größe des Topfbodens abhängig ist. Die einer In-
duktionsheizeinheit zugeordnete kleinste benutzbare
Gargeschirrgröße wird insbesondere durch Versuche
bestimmt. Vorzugsweise beträgt der Radius des klein-
sten benutzbaren Topfes 4 cm bei einem Radius der In-
duktionsheizeinheit von 7,5 cm, bzw. 6,5 cm bei 9 cm
und 7,5 cm bei 10,5 cm. Insbesondere ist in der Kochzone
eine Markierung angeordnet, die die kleinste mit der ver-
bauten Induktionsheizeinheit nutzbare Gargeschirrgrö-
ße widerspiegelt. Es kann insbesondere erreicht werden,
dass unter jedem mit der Induktionsheizeinheit benutz-
baren Gargeschirr zumindest ein Temperatursensor an-
geordnet ist. Weiterhin kann insbesondere eine Robust-
heit bezüglich einer dezentralen Positionierung des Gar-

geschirrs erreicht werden.
[0009] Vorzugsweise sind die zumindest zwei Tempe-
ratursensoren auf einer Geraden angeordnet, die den
Mittelpunkt der Kochzone schneidet. Es kann insbeson-
dere eine einfache, platzsparende Verdrahtung erreicht
werden.
[0010] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der Mittel-
punkt der Kochzone zwischen den zumindest zwei Tem-
peratursensoren liegt. Es kann insbesondere eine Ro-
bustheit bezüglich einer dezentralen Positionierung des
Gargeschirrs ermöglicht werden.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Kochfeldvorrichtung zumindest zwei
differierende Kochzonenradien aufweist, denen jeweils
eine differierende Anzahl an Temperatursensoren zuge-
ordnet ist. Unter einem Kochzonenradius soll insbeson-
dere ein Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Kochzo-
ne und einem Begrenzungspunkt der Begrenzung der
Kochzone verstanden werden, wobei eine Begrenzung
der Kochzone von einem Kreis oder auch von einer von
einem Kreis abweichenden Form gebildet sein kann. Ins-
besondere weist eine große kreisförmige Kochzone zu-
mindest so viele Temperatursensoren auf wie eine kleine
kreisförmige Kochzone. Insbesondere ist eine Kochzone
als Bräterzone ausgebildet. Eine Bräterzone weist eine
Form auf, die in einer Raumrichtung größer ist, als in
einer anderen. Insbesondere sind entlang einer Gera-
den, die sich entlang einer Raumrichtung erstreckt, die
eine große Ausdehnung der Kochzone aufweist, mehr
Sensoren angeordnet, als auf einer Geraden, die sich
entlang einer Raumrichtung erstreckt, in der die Koch-
zone eine kleine Ausdehnung aufweist.
[0012] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0013] Es zeigen:

Fig. 1 eine Kochfeldplatte eines Kochfeld in einer An-
sicht von oben und

Fig. 2 einen Schnitt durch eine Kochzone entlang ei-
ner Linie II-II der Figur 1.

[0014] Die Figur 1 zeigt eine Kochfeldvorrichtung mit
vier Kochzonen 10, 12, 14, 16, die auf einer Kochfeld-
platte 18 angeordnet sind. Eine Begrenzung der Koch-
zone 10, 12, 14, 16 auf der Kochfeldplatte 18 ist mit einer
Markierung 30, 32, 34, 36 gekennzeichnet. Der Kochzo-
ne 10 ist eine Heizeinheit 11 zugeordnet (vgl. Figur 2).
Die Heizeinheit 11 hat einen Radius 13 von 10,5 cm. Die
Kochzone 10 ist so groß wie die Heizeinheit 11, die unter
ihr angeordnet ist und weist einen Radius 15 von 10,5
cm auf. Der Kochzone 10 sind 20 Temperatursensoren
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

3 4 



EP 2 473 000 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

65, 66, 67, 68, 69 zugeordnet, die an einer Unterseite 19
der Kochfeldplatte 18 angeordnet sind. Jeder der 20
Temperatursensoren 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 weist einen
Abstand zu einem Mittelpunkt 20 der Kochzone 10 auf,
der zumindest so groß ist wie ein Minimalradius 40. Der
Minimalradius 40 ist größer als 50% des Radius der der
Kochzone 10 zugeordneten Heizeinheit 11. Der Minimal-
radius 40 entspricht 5,5 cm. Die Temperatursensoren
50, 51, 52, 53, 54 weisen fünf verschiedene Abstände
zum Mittelpunkt 20 auf. Zu jedem der Temperatursenso-
ren 50, 51, 52, 53, 54 gibt es drei weitere Temperatur-
sensoren 55, 56, 57 bzw. 58, 59, 60 bzw. 61, 62, 63 bzw.
64, 65, 66 bzw. 67, 68, 69, die jeweils im gleichen Abstand
zum Mittelpunkt 20 angeordnet sind. Die Temperatur-
sensoren 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 weisen einen Durchmesser
24 von 8 mm auf. Die Abstände der Temperatursensoren
50, 51, 52, 53, 54 zum Mittelpunkt 20 der Kochzone 10
weisen jeweils eine Differenz zueinander von 10 mm auf.
Die Heizeinheit 11 ist als Induktionsheizeinheit 26 aus-
gebildet. Der Induktionsheizeinheit 26 ist eine Stromver-
sorgungseinheit mit einer Strombegrenzungseinheit zu-
geordnet. Mit der Induktionseinheit 26, die einen Radius
von 10,5 cm aufweist, können Gargeschirre mit einem
Radius 17 von größer als 7,5 cm beheizt werden, wobei
ein Eingreifen der Strombegrenzungseinheit unnötig ist.
Um von einer zentralen Positionierung des Gargeschirrs
unabhängig zu sein, ist der Minimalradius 40 auf 5,5 cm,
einen Wert 2 cm kleiner als ein Radius 17 des kleinsten
mit der Induktionseinheit 26 benutzbaren Gargeschirrs,
festgelegt. Der Radius 17 des kleinsten mit der Indukti-
onseinheit 26 benutzbaren Kochgeschirrs beträgt 7,5
cm. Auf der Kochfeldplatte 18 ist mit einer Markierung
31 eine Größe des kleinsten mit der Induktionsheizein-
heit benutzbaren Gargeschirrs gekennzeichnet. Die
Temperatursensoren 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60 wei-
sen einen Abstand zum Mittelpunkt der Kochzone auf,
der kleiner ist, als der Radius 17 des kleinsten mit der
Induktionsheizeinheit 26 benutzbaren Kochgeschirrs.
Die Temperatursensoren 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 sind auf zwei
Geraden angeordnet, die sich in einem rechten Winkel
im Mittelpunkt 20 schneiden. Der Mittelpunkt 20 der
Kochzone 10 liegt zwischen den Temperatursensoren
50 und 51.
[0015] Im Weiteren werden die anderen drei Kochzo-
nen (12, 14, 16) beschrieben. Auf die Vergabe von Be-
zugszeichen für die zugeordneten Temperatursensoren
und Heizeinheiten wurde aus Gründen der Übersichtlich-
keit verzichtet.
[0016] Die Kochzone 12 weist einen kleineren Radius
auf als die Kochzone 10. Ein Radius der Kochzone 12
beträgt 7,5 cm. Ihr ist eine als Induktionsheizeinheit aus-
gebildete Heizeinheit mit einem Radius von 7,5 cm zu-
geordnet. Der Kochzone 12 sind acht Temperatursenso-
ren zugeordnet. Jeder der acht Temperatursensoren
weist einen Abstand zu einem Mittelpunkt 21 der Koch-

zone 12 auf, der zumindest so groß ist wie ein Minimal-
radius 41. Der Minimalradius 41 ist größer als 25% des
Radius der Heizeinheit. Der Minimalradius 41 entspricht
4 cm. Die Temperatursensoren weisen vier unterschied-
liche Abstände zum Mittelpunkt 21 der Kochzone 12 auf.
Es gibt jeweils zwei Temperatursensoren, die den glei-
chen Abstand zum Mittelpunkt 21 aufweisen. Die Abstän-
de der Temperatursensoren zum Mittelpunkt 21 der
Kochzone 12 weisen jeweils eine Differenz zueinander
von 12 mm auf. Ein Radius des kleinsten mit der Induk-
tionsheizeinheit beheizbaren Gargeschirrs beträgt 4 cm.
Der Minimalradius 41 ist so groß wie 50% dieses Werts,
beträgt also 2 cm und ist somit 2 cm kleiner als der Radius
des kleinsten mit der Heizeinheit benutzbaren Garge-
schirrs. Der Radius des kleinsten mit der Heizeinheit be-
nutzbaren Gargeschirrs ist mit einer Markierung 33
kenntlich gemacht. Zwei Temperatursensoren weisen ei-
nen Abstand zum Mittelpunkt der Kochzone 12 auf, der
kleiner ist, als der Radius des kleinsten mit der Indukti-
onsheizeinheit benutzbaren Kochgeschirrs. Die Tempe-
ratursensoren sind auf einer Geraden angeordnet, die
den Mittelpunkt 21 schneidet. Der Mittelpunkt 21 liegt
zwischen zwei der Temperatursensoren. Die Kochzone
14 weist den gleichen Radius auf wie die Kochzone 12.
Auch ist der Kochzone 14 eine als Induktionsheizeinheit
ausgebildete Heizeinheit zugeordnet, deren Radius dem
der Heizeinheit der Kochzone 12 entspricht. Der Koch-
zone 14 sind sechs Temperatursensoren zugeordnet.
Ein Abstand jedes der Temperatursensoren zu einem
Mittelpunkt 22 der Kochzone 14 ist zumindest so groß
wie ein Minimalradius 42. Der Minimalradius 42 ist größer
als 25% des Radius der Heizeinheit. Der Minimalradius
42 entspricht 4 cm. Die Temperatursensoren sind in
sechs unterschiedlichen Abständen zum Mittelpunkt 22
der Kochzone 14 angeordnet. Eine Differenz zwischen
den Abständen beträgt 10 mm. Ein Radius des kleinsten
mit der Induktionsheizeinheit beheizbaren Gargeschirrs
beträgt 4 cm. Der Minimalradius 42 ist so groß wie 50%
dieses Werts und beträgt 2 cm. Der Radius des kleinsten
mit der Heizeinheit benutzbaren Gargeschirrs ist mit ei-
ner Markierung 35 kenntlich gemacht. Zwei Temperatur-
sensoren weisen einen Abstand zum Mittelpunkt der
Kochzone auf, der kleiner ist, als der Radius des kleinsten
mit der Induktionsheizeinheit benutzbaren Kochge-
schirrs. Die Temperatursensoren sind auf einer Geraden
angeordnet, die den Mittelpunkt 22 schneidet. Der Mit-
telpunkt 22 liegt zwischen zwei der Temperatursensoren.
[0017] Die Kochzone 16 ist als Bräterzone ausgebil-
det. Sie weist in ihrer kleinsten Ausdehnung einen Radius
von 9 cm und in ihrer größten Ausdehnung einen Radius
von 14 cm auf. Eine ihr zugeordnete, als Induktionsheiz-
einheit ausgebildete Heizeinheit weist ein Induktionshei-
zelement mit einem Radius von 9 cm auf. Die Kochzone
16 weist zwölf ihr zugeordnete Temperatursensoren auf.
Der Abstand jedes der Temperatursensoren zu einem
Mittelpunkt 23 der Kochzone 16 ist zumindest so groß
wie ein Minimalradius 43. Der Minimalradius 43 beträgt
50% des Radius des Heizelements. Der Minimalradius
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43 beträgt 4,5 cm. Die Temperatursensoren sind in sechs
verschiedenen Abständen zum Mittelpunkt 23 angeord-
net. Eine Differenz zwischen den unterschiedlichen Ab-
ständen beträgt 12 mm. Ein Radius, eines kleinsten mit
der Heizeinheit benutzbaren Gargeschirrs beträgt 6,5
cm. Der Minimalradius 43 wurde entsprechend um 2 cm
verringert und auf 4,5 cm festgelegt. Der Radius des
kleinsten mit der Heizeinheit benutzbaren Gargeschirrs
ist mit einer Markierung 37 kenntlich gemacht. Die Tem-
peratursensoren sind auf zwei Geraden angeordnet, die
sich im Mittelpunkt 23 in einem rechten Winkel schnei-
den. Der Mittelpunkt 23 der Kochzone 16 liegt zwischen
zwei der Temperatursensoren. Acht der Temperatursen-
soren liegen auf einer Geraden, die entlang der größten
Ausdehnung der Bräterzone ausgerichtet ist und die dem
großen Radius zugeordnet ist. Vier der Temperatursen-
soren liegen auf einer Geraden, die entlang der kleinsten
Ausdehnung der Bräterzone ausgerichtet ist und dem
kleinen Radius zugeordnet ist.
[0018] In jeder der Kochzonen 10, 12, 14, 16 gibt es
Temperatursensoren 54, 67, 68, 69, die bis an die Be-
grenzungsmarkierung 30, 32, 34, 36 der Kochzone 10,
12, 14, 16 oder darüber hinaus reichen.

Bezugszeichen

[0019]

10 Kochzone

11 Heizeinheit

12 Kochzone

13 Radius

14 Kochzone

15 Radius

16 Kochzone

17 Radius

18 Kochfeldplatte

19 Unterseite

20 Mittelpunkt

21 Mittelpunkt

22 Mittelpunkt

23 Mittelpunkt

24 Durchmesser

26 Induktionsheizeinheit

30 Markierung

31 Markierung

32 Markierung

33 Markierung

34 Markierung

35 Markierung

36 Markierung

37 Markierung

40 Minimalradius

41 Minimalradius

42 Minimalradius

43 Minimalradius

50 Temperatursensor

51 Temperatursensor

52 Temperatursensor

53 Temperatursensor

54 Temperatursensor

55 Temperatursensor

56 Temperatursensor

57 Temperatursensor

58 Temperatursensor

59 Temperatursensor

60 Temperatursensor

61 Temperatursensor

62 Temperatursensor

63 Temperatursensor

64 Temperatursensor

65 Temperatursensor
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66 Temperatursensor

67 Temperatursensor
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Patentansprüche

1. Kochfeldvorrichtung mit wenigstens einer Kochzone
(10, 12, 14, 16) und mit zumindest einer der Koch-
zone (10, 12, 14, 16) zugeordneten Heizeinheit (11)
und zumindest zwei der Kochzone (10, 12, 14, 16)
zugeordneten Temperatursensoren (50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69), dadurch gekennzeichnet, dass jeder der
Kochzone (10, 12, 14, 16) zugeordnete Temperatur-
sensor (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) einen Abstand zu ei-
nem Mittelpunkt (20, 21, 22, 23) der Kochzone (10,
12, 14, 16) aufweist, der zumindest so groß ist wie
ein Minimalradius (40, 41, 42, 43), der wenigstens
10% des Radius (13) der der Kochzone (10, 12, 14,
16) zugeordneten Heizeinheit (11) entspricht.

2. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest zwei Tempera-
tursensoren (50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69) zumindest zwei
unterschiedliche Abstände zum Mittelpunkt der
Kochzone (10, 12, 14, 16) aufweisen.

3. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Heizeinheit (11) als Induktionsheizeinheit (26)
ausgebildet ist.

4. Kochfeldvorrichtung zumindest nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Minimalradius
(40, 41, 42, 43) zumindest so groß ist wie 50 % des
Radius (15) eines kleinsten mit der Induktionsheiz-
einheit benutzbaren Gargeschirrs.

5. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die zumindest zwei Temperatursensoren (50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69) auf einer Geraden angeordnet sind, die
den Mittelpunkt (20, 21, 22, 23) der Kochzone (10,
12, 14, 16) schneidet.

6. Kochfeldvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mittelpunkt (20, 21, 22, 23)
der Kochzone (10, 12, 14, 16) zwischen den zumin-
dest zwei Temperatursensoren (50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

69) liegt.

7. Kochfeldvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
gekennzeichnet durch zumindest zwei differieren-
de Kochzonenradien, denen jeweils eine differieren-
de Anzahl an Temperatursensoren (50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69) zugeordnet sind.

8. Kochzone einer Kochfeldvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche.

9. Kochfeld mit einer Kochfeldvorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

10. Hausgerät mit einem Kochfeld nach Anspruch 9.
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